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Das Immobilienkonzept des Bistums Trier – 
Hintergrund und Ausblick 
Trier - Das Bistum Trier folgt bei seiner Immobilienstrategie einem klaren Grundsatz: Gebäude dienen der Verkündigung und dem Leben der Gemeinden, sie sind kein Selbstzweck. Darum werden kirchliche Immobilien künftig in einem ausgewogenen Verhältnis von pastoralen, baufachlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet und weiterentwickelt. 
Anfang 2026 setzte Bischof Dr. Stephan Ackermann einen neuen Rechtsrahmen für die Immobilienstrategie im Bistum in Kraft. Dieser verpflichtet alle Pfarreien und Kirchengemeinden ein eigenes Immobilienkonzept zu erarbeiten; zugleich legt er Förder- und Zuschussrichtlinien sowie einen verbindichen Prozess mit Meilensteinen fest. Ziel ist es, zukunftsfähige und finanzierbare Räume für das kirchliche Leben vor Ort zu sichern.  
Bei Kirchengebäuden gilt künftig: Pro fusionierter Kirchengemeinde werden grundsätzlich mindestens zwei Kirchen bezuschusst. Darüber hinaus können maximal 60 Prozent der am 
1. Januar 2012 vorhandenen Kirchengebäude gefördert werden; die Wahl des Stichdatums vermeidet Nachteile für Gemeinden, die bereits zuvor ihren Gebäudebestand reduziert haben. Weitere Kirchen dürfen weiterhin liturgisch genutzt werden, erhalten aber keine Zuschüsse mehr für Baumaßnahmen durch das Bistum.  
Für Pfarrhäuser gilt die Konzentration: Förderfähig ist grundsätzlich ein Pfarrhaus mit Dienstwohnung und das Pfarrbüro der Pfarrei. Bei Pfarrheimen richtet sich die zuschussfähige Fläche nach einer festgelegten Berechnung. Mischobjekte – also Gebäude mit unterschiedlichen Nutzungen, etwa Kirchen mit Pfarrheimanteil oder Pfarrhäuser mit vermieteten Einheiten – werden anteilig nach tatsächlicher Nutzung bezuschusst. Mietobjekte, die als Wirtschaftsobjekte betrieben werden, erhalten keine Zuschüsse; ihre Unterhaltung ist aus den Mieterlösen zu bestreiten. 
Der Prozess in den Pfarreien folgt einem beteiligungsorientiert angelegten Ablauf mit vier Abschnitten und Meilensteinen. Er dauert in der Regel zwölf bis achtzehn Monate, beginnt auf Basis von Gebäudesteckbriefen und schließt mit Beschlüssen von Verwaltungsrat und Pfarrgemeinderat; die Genehmigung der Konzepte erfolgt durch den Generalvikar. Ein Projektbüro Immobilienstrategie koordiniert ab Januar die Arbeit und unterstützt die Gemeinden, die für die Erstellung des Immobilienkonzeptes vor Ort einen Ausschuss bilden. 
Der Zeitplan für die Erstellung aller Konzepte ist auf acht Jahren angelegt. Bis Ende 2034 müssen alle Kirchengemeinden ihr Immobilienkonzept vorlegen; die letzten Prozesse vor Ort müssen also spätestens bis zum 1. Juli 2033 begonnen werden. Zur Sicherung der fachlichen Begleitung können etwa dreißig Kirchengemeinden pro Jahr durch das Generalvikariat begleitet werden; Anmeldungen beim Projektbüro sind seit Februar 2026 möglich. 
Dem Ausschuss „Immobilienkonzept” steht …….   vor, weitere Mitglieder sind ………
Für Fragen rund um das Immobilienkonzept ist …….. unter Telefon ……….  oder per E-Mail an 
……..  ansprechbar. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Pfarrei
(www.  ………..  .de) und auf www.bistum-trier.de/immobilienstrategie.
image2.png
¥

BISTUM
TRIER




image1.png
MustorstraBe 2 - 54290 Trier - Telefon 0651-7105-0




